Antrag der Fraktion [XYZ]
Betrifft: Kein Erlass einer Satzung nach dem Gesetz gegen den spekulativen Leerstand von Wohnraum
Die Stadtverordnetenversammlung [Stadtname] möge beschließen:

Der Magistrat wird beauftragt,
von der Möglichkeit, eine Satzung nach dem "Gesetz gegen den spekulativen Leerstand von Wohnraum" zu erlassen, keinen Gebrauch zu machen.

Begründung:
Das Gesetz gegen den spekulativen Leerstand von Wohnraum, das vom Hessischen Landtag beschlossen wurde, eröffnet Kommunen mit angespanntem Wohnungsmarkt die Möglichkeit, eine Satzung zu erlassen, durch die leerstehender Wohnraum nach sechs Monaten genehmigungspflichtig wird.
Ein solcher Schritt würde in der Stadt [Stadtname] jedoch neue und dauerhafte Verwaltungsstrukturen erforderlich machen, etwa für Antragsbearbeitung, Auskunftspflichten, Kontrollen und Sanktionsverfahren. Diese Aufgaben erfordern Personal- und Finanzressourcen, die derzeit nicht zur Verfügung stehen. Ein tatsächlicher Nutzen für die örtliche Wohnraumsituation ist angesichts des bürokratischen Aufwands und der geringen Zahl potenziell betroffener Objekte fraglich.
Zudem würden Eigentümer durch die Regelung pauschal unter Generalverdacht gestellt. Auch bei begründetem Leerstand - etwa infolge von Sanierung, Eigentümerwechsel oder Verkaufsabsicht - müssten sie bürokratische Hürden überwinden und mit Bußgeldern rechnen. Dies erzeugt Rechtsunsicherheit, schreckt private Investitionen ab und hemmt dringend benötigte Modernisierungsmaßnahmen.
Da das Gesetz keine neuen Wohnungen schafft, sondern lediglich zusätzliche Kontrollmechanismen einführt, sollte die Stadt [Stadtname] von der Option zum Erlass einer entsprechenden Satzung keinen Gebrauch machen und sich stattdessen auf Maßnahmen konzentrieren, die Investitionen erleichtern und neuen Wohnraum ermöglichen.

